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jeden 2. und 4.
Dienstag im 

Monat ab 19.00 Uhr, Bahn-
hofstr. 12, Anmeldung bei
Peter Kohlhaas, � 25 12

jeden 1. Montag
im Monat ab

19.30 Uhr, Im Ruhrfeld 16,
S 3, Anmeldung nicht 

erforderlich 

nach
Verein-
barung,
Anmel-

dung bei Helmut Schulten, 
� 15 236

nach Verein-
barung, 

Anmeldung bei Anita Orti
von Havranek, � 16 022

nach Vereinba-
rung, Im Ruhrfeld

16, S 6, Anmeldung bei
Gerd Meny, � 77 90

jeden 1. Mon-
tag im Monat 

ab 19.30 Uhr, Im 
Ruhrfeld 16, S 2, keine 

Voranmeldung notwendig.

FDP

UWG

Grüne

SPD

Fraktion
f. Bürger

Jugendfreizeitstätte (Juze)

Stadtverwaltung Meckenheim

Hallenfreizeitbad Meckenheim

Sauna

Erftverband

CDU

Fraktionen 

Bürgermeister

Jugendclub

Öffentliche Bücherei

Alle Fraktionen bieten regel-
mäßige Sprechstunden an:

Bürgersprechstunde 
des Bürgermeisters

jeden 2. Montag im Monat
16.30 - 18 Uhr 

Bahnhofstr. 22, Raum 0.18 
Anmeldung bei 

Christine Müller, 
� 917 201

Nächste Sprechstunde:
14. September 2009

Aussiedler
Beratung der CDU 

jeden letzten Donnerstag
im Monat

von 19.00 - 20.00 Uhr
Bahnhofstr. 15a

Anmeldung unter � 28 30
oder � 01 79 - 591 88 66

Rente
Rentenberatung der 

Deutschen 
Rentenversicherung

jeden 2. und 4. Mittwoch 
im Monat 

von 8.30 - 12.00 Uhr 
sowie 13.00 - 15.30 Uhr

im Sitzungssaal 3, Im Ruhr-
feld 16, 53340 Meckenheim 

Anmeldung unter 
� 02 28 - 28 08 471

Umweltmobil
Montag, 24. August 2009

10.00 - 13.00 Uhr 
Klosterstraße 
(Marktplatz) 

14.30 - 18.00 Uhr 
Siebengebirgsring

Parkplatz am Sportzentrum 
Info �: 0 22 41 - 30 61 46

Mieter
Beratungstermine 
des Mietervereins 

Bonn/Rhein-Sieg/Ahr e.V. 
Jeden Dienstag ab 14 Uhr

im Sitzungssaal 2, 
Im Ruhrfeld 16, 

53340 Meckenheim  
Anmeldung unter 

� 02 28 - 94 93 09-12

Elektro
Elektro-Kleingeräte 

Freitag, 4. September 2009
10.00 - 13.00 Uhr 

Merl, Gerichtsstraße/
Buschweg, Parkplatz

14.30 - 18.00 Uhr 
Ersdorf, Pater-Müller-Str.
(Parkplatz am Sportplatz)

www.rsag.de 

Siebengebirgsring 6, � 917-475

Öffnungszeiten des Bades:

Montag: Für die Öffentlichkeit geschlossen
Dienstag: 06.30 - 08.00 Uhr Öffentlichkeit

14.00 - 21.00 Uhr Öffentlichkeit
Mittwoch: 06.30 - 08.00 Uhr Öffentlichkeit

14.00 - 17.00 Uhr Öffentlichkeit
Donnerstag: 06.30 - 09.30 Uhr Öffentlichkeit

14.00 - 21.00 Uhr Öffentlichkeit
Freitag: 06.30 - 08.00 Uhr Öffentlichkeit

14.00 - 21.00 Uhr Öffentlichkeit
Samstag: 10.00 - 16.00 Uhr Öffentlichkeit
Sonntag: 10.00 - 16.00 Uhr Öffentlichkeit

Einlassschluss ist jeweils eine Stunde vor Ende
der Öffnungszeit, 30 Minuten vor Ende der 
jeweiligen Öffnungszeit endet die Badezeit. 
Ausgenommen hiervon ist das Frühschwimmen. 

Eintrittspreise für das Hallenbad (Badezeit unbegrenzt):
Einzelkarte: 3,50 Euro  Fünfer-Karte: 15,00 Euro
Zwanziger-Karte: 50,00 Euro

Jugendliche (4 bis 18 Jahre, Auszubildende, Schüler, Wehr-
und Ersatzdienstleistende, Schwerbehinderte ab 50 Prozent)
Einzelkarte: 2,00 Euro Fünfer-Karte: 7,50 Euro
Zwanziger-Karte: 30,00 Euro

Kinder bis zu 3 Jahren in Begleitung und unter Aufsicht 
Erwachsener, je Erwachsener 2 Kinder frei

Öffnungszeiten der Sauna:

Montag: Für die Öffentlichkeit geschlossen
Dienstag: 10.00 - 15.00 Uhr Gemischte Sauna

15.00 - 21.00 Uhr Damensauna
Mittwoch: 10.00 - 21.00 Uhr Damensauna
Donnerstag: 10.00 - 21.00 Uhr Herrensauna
Freitag: 10.00 - 21.00 Uhr Gemischte Sauna
Samstag: 10.00 - 16.00 Uhr Gemischte Sauna
Sonntag: 10.00 - 16.00 Uhr Gemischte Sauna

Die Besucher der Sauna können das Hallenfreizeitbad
zu den oben genannten Öffnungszeiten nutzen.

Eintrittspreise für die Sauna:
Tageskarte: 7,00 Euro Fünfer-Karte: 32,00 Euro

Siebengebirgsring 2,� 917 - 490
Kindertreff (8-13 Jahre)
Montag - Freitag: 16.00 - 18.00 Uhr
Jugendtreff (ab 14 Jahre)
unterschiedliche Zeiten, Info unter: www.meckenheim.de

Im Ruhrfeld 16,� 887 780
Montag, Donnerstag 15.00 Uhr - 18.30 Uhr

Dipl.-Ing. Horst Baxpehler,� 707 699 – Belange aller mit dem
Kanalnetz in Verbindung stehenden Angelegenheiten

Adolf-Kolping-Straße 2, � 61 41
Montag: 14.00 - 17.30 Uhr
Dienstag:  8.30 - 12.00 Uhr und 14.00 - 17.30 Uhr 
Mittwoch: geschlossen Donnerstag: 14.00 - 18.30 Uhr
Freitag: 14.00 - 17.30 Uhr     Samstag: 9.30 - 13.00 Uhr

SPRECH-
STUNDENPostanschrift: Postfach 1180, 53333 Meckenheim

Hausanschriften: 
- Rathaus: Bahnhofstraße 22
- Reginahof (Bürgerservicezentrum): Bahnhofstraße 25
- Technische Dienste: Buschstraße 12
- Jugendhilfe: Im Ruhrfeld 16

Vorwahl: (0 22 25)
Telefon�: 917-0
Telefax: 917-100
Stadtwerke: 917-175, Bahnhofstraße 25
Internet: www.meckenheim.de
E-Mail: stadt.meckenheim@meckenheim.de

Öffnungszeiten:
Montag:  07.30 bis 12.30 Uhr

14.00 bis 18.00 Uhr
Dienstag - Freitag: 07.30 bis 12.30 Uhr

Der Bereich Soziales ist nur nach vorheriger 
Terminabsprache erreichbar. Offene Sprechstunde: montags,

dienstags und donnerstags zwischen 11 und 12 Uhr.

Der Finanzbereich ist aufgrund der Umstellung des
Neuen Kommunalenfinanzmanagements (NKF) mittwochs

geschlossen und telefonisch nicht erreichbar!

verantwortlich: Bürgermeister der Stadt Meckenheim, Ansprechpartnerin: Marion Lübbehüsen, Bereich Öffentlichkeit, � 917-297, marion.luebbehuesen@meckenheim.de

Anruf Sammeltaxi im Rhein Sieg Kreis
� 917-217

19. August 2009

Die Gleichstellungsbeauftrag-
te informiert: Wanderausstel-
lung "Unternehmensnachfolge
ist weiblich"
Veranstaltungsort: Kreisspar-
kasse Köln, Geschäftsstelle
Siegburg, An der Stadtmauer
3, 53721 Siegburg
Dauer der Ausstellung:
26.08.-04.09.2009 

Warum gründen, wenn Frau
auch übernehmen kann? Um
die weibliche Unternehmens-
nachfolge zu fördern, wird am
26. August, um 18 Uhr die Aus-
stellung "Unternehmensnach-
folge ist weiblich" eröffnet. Die
Ausstellung will und soll Frauen
motivieren, über die Möglich-

keit der Unternehmensüber-
nahme nachzudenken. Gleich-
zeitig soll diese Ausstellung
aber auch Unternehmen anre-
gen, sich potentiellen Unter-
nehmerinnen zu öffnen. Im An-
schluss an die Ausstellungs-
eröffnung findet eine Podiums-
diskussion mit Berichten über
praktische Erfahrungen einer
bereits erfolgten und einer ge-
planten weiblichen Nachfolge
statt. Dies soll Frauen dazu er-
mutigen, bei ihren Überlegun-
gen zur Selbstständigkeit auch
nach übernahmereifen Unter-
nehmen Ausschau zu halten.

Die Ausstellung ist Teil des
gemeinsamen Projektes "Mit

ICE (Intelligenz, Charisma,
Elan) zur Unternehmerinnen-
Region Bonn/Rhein-Sieg" der
Wirtschaftsförderungen des
Rhein-Sieg-Kreises und der
Stadt Bonn. Gefördert wird ICE
durch die Landesregierung
NRW, die Europäische Union
und durch die Beteiligung ei-
niger Sponsoren.

Auskunft erteilt: Anita Halft,
Wirtschaftsförderung Rhein-
Sieg-Kreis, � (0 22 41) 13 29
48 (anita.halft@ rhein-sieg-
kreis. de) oder die Gleichstel-
lungsbeauftragte der Stadt
Meckenheim, Bettina Hihn, 
� (0 22 25) 917 159 (bettina.
hihn@meckenheim.de).

Wanderausstellung 
„Unternehmensnachfolge ist weiblich“

Das JugendUmweltMobil
(JUM) der Naturschutzjugend
NRW ist wieder in Meckenheim 

unterwegs. In Kooperation mit
der Stadt Meckenheim, Bereich
Kinder, Jugend und Familie,
wird Kindern im Alter von 6 bis

12 Jahren ein abwechslungs-
reiches Programm rund um das
Thema Natur angeboten.

Die nächsten Termine sind:
Freitag, 4. September 2009,
Obere Mühle Meckenheim
Zeit: 15-18.30 Uhr
Thema: Rückkehr 
der Wildtiere

Samstag, 5. September 2009
Waldfriedhof Merl
Zeit: 15-18.30 Uhr
Thema: Haselmäuse filzen

Es sind noch Plätze frei!
Die Veranstaltung ist ein offenes
Angebot. Die Teilnehmerzahl 
ist auf max. 20 Kinder begrenzt.
Die Kursgebühr beträgt 
3,50 Euro und ist bei Veran-
staltungsbeginn zu entrichten. 

Eine Anmeldung ist erforder-
lich bei der Stadt Meckenheim, 
Bereich Kinder, Jugend und 
Familie, Jugendpflegerin Han-
na Esser, (täglich außer mitt-
wochs bis 13.30 Uhr erreich-
bar), � (0 22 25) 917-289.

Die Ferien sind vorbei – 
das JugendUmweltMobil macht weiter!

Der KreisSportBund Rhein-
Sieg e.V. lädt auch in diesem
Jahr herzlich dazu ein, an der
Sportabzeichenaktion teilzu-
nehmen. Die Abnahme der
leichtathletischen Disziplinen,
an der sich auch Landrat Frithjof
Kühn beteiligen wird, findet am

Samstag, 5. September 
um 10 Uhr

im Walter-Mundorf-Stadion
in Siegburg statt.

Um Sportverletzungen vorzu-
beugen, wird empfohlen, sich
auf die Sportveranstaltung vor-
zubereiten. Dafür steht für die
Stadt Meckenheim der Sport-
abzeichen-Stützpunktleiter 

Winfried Opfermann 
Görlitzer Weg 11

53340 Meckenheim 
� (0 22 25) 12 382

nach Terminabsprache zur
Verfügung. Um den Ablauf der
Veranstaltung entsprechend or-
ganisieren zu können, wird um
Rückmeldung bis zum 20. Au-
gust gebeten. 

Ansprechpartnerin ist: Irma
Gillert, KreisSportBund Rhein-
Sieg e.V., Wilhelmstraße 66,
53721 Siegburg, � (0 22 41)
13 27 84, E-Mail: irma.gillert@
rhein-sieg-kreis. de.

Einladung zur
Sportabzeichen-

Aktion 2009

die Sommerpause nähert sich
dem Ende und ich hoffe, Sie ha-
ben eine erholsame Ferienzeit
verbracht. 

Die erste Jahreshälfte 2009
war wieder einmal eine ereig-
nisreiche Zeit. Ein großer Schritt
für Meckenheim war die Ver-
abschiedung des ersten Haus-
halts nach kaufmännischem
Rechnungswesen. 

Die neue Herangehensweise
über die Formulierung von Zie-
len wurde seitens der Politik und
der Verwaltung direkt umge-
setzt und als Chance verstan-
den. "Meckenheim: Gerne im
Grünen leben und arbeiten",
nach diesem Oberziel werden
sich die zukünftigen Geschicke
der Stadt richten.

Fast einstimmig hat der Rat
dem Haushalt 2009 zugestimmt.
Die Weichen für Investitionen
u.a. in den Umbau der Jugend-
freizeitstätte, die Erweiterung
der Offenen Ganztagsschule in
Meckenheim, in die städtebau-
lichen Planungen "Nördliche
Stadterweiterung" oder "Merl-
Steinbüchel", sind somit ge-
stellt. 

Sanierungs- und Renovie-
rungsarbeiten, insbesondere in
den Bildungseinrichtungen, so-
wie – aufgrund des neuen Kin-
derbildungsgesetzes – notwen-

dige technische wie personelle
Ausbaumaßnahmen in den Kin-
dertageseinrichtungen, werden
konsequent angegangen. 

Im Rahmen des von der Bun-
desregierung aufgestellten In-
vestitionsprogramms "Kon-
junkturpaket II" investiert Me-
ckenheim in die energetische
Sanierung der Schulen und
Turnhallen und in die moderne
und funktionale Umgestaltung
der Feuerwehrwache Mecken-
heim. Diese nachhaltigen Inve-
stitionen schützen die Umwelt
und senken zukünftig die Un-
terhaltungsausgaben der Ge-
bäude erheblich.

Das erste Blütenfest Ende
April hat viele Gäste und Besu-
cher angezogen und großen An-
klang gefunden, so dass die Pla-
nungen für kommendes Jahr
schon anlaufen. Mit dem Blü-
tenfest wird Meckenheim und
seine einmalige Kulturland-
schaft in der Region positiv ver-
marktet. 

Mit viel Aufmerksamkeit wur-
de das Ergebnis des städtebau-
lichen Realisierungswettbe-
werbs für die Altstadt verfolgt.
Zukunftsweisende Ideen zur At-
traktivitätssteigerung der Plät-
ze, der Verkehrsplanung und
der Architektur werden positi-
ve Signale für unsere Stadt set-

zen. 
Und auch das Thema demo-

grafischer Wandel wird mit der
neuen Demografiebeauftragten
pragmatisch angegangen. Hier
gilt es für die Zukunft ein be-
sonderes Augenmerk auf die
Veränderungen der Gesell-
schaft zu haben.

Für die Lüftelberger Bevölke-
rung ging im Juli ein lang er-
sehnter Wunsch in Erfüllung.
Die Ortsdurchfahrt wurde – un-
ter Berücksichtigung der Vor-
stellungen der dortigen Bevöl-
kerung – verkehrsberuhigt aus-
gebaut. 

In einem für unsere Stadt wich-
tigen Bereich hat sich das War-
ten gelohnt. Vor der Sommer-
pause haben wir die Fördermit-
telzusage des Bundesumwelt-
ministeriums für unseren zwei-
ten Abschnitt der Erneuerung
der Straßenbeleuchtung erhal-
ten. Ab September werden wei-
tere rund 1.700 Straßenleuch-
ten mit energieeffizienteren und
helleren Lampen ausgestattet.

Zum Schuljahresbeginn wün-
sche ich allen Schülerinnen und
Schülern einen guten Start ins
neue Schuljahr. Vom erfolgrei-
chen Start der neuen Offenen
Ganztagsschule in der Gemein-
schaftsgrundschule Merl konn-
te ich mich persönlich über-

zeugen. Dass es uns gelungen
ist, dieses zusätzliche pädago-
gische Betreuungsangebot in
unserer Stadt einzurichten,
freut mich besonders. 

Liebe Mitbürgerinnen 
und Mitbürger,
am 30. August ist Kommunal-

wahl. Dann wird der Stadtrat
für die nächsten fünf Jahre ge-
wählt. Nehmen Sie Ihr demo-
kratisches Wahlrecht wahr, in-
formieren Sie sich über die
Wahlprogramme und gestalten
Sie die Geschicke der Stadt mit.
Verschenken Sie Ihre Stimme
nicht – gehen Sie wählen! 

Es grüßt Sie herzlich 

Bert Spilles
Bürgermeister

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Tagespflege für Kinder
Suchen Sie eine Tagesmutter oder wollen Sie selbst 
Tagesmutter werden? Cornelia Menzel von der Jugend-
hilfe der Stadt Meckenheim berät, hilft und begleitet bei 
einer Vermittlung. Unter � 917 - 294 ist Cornelia Menzel
Montag: 9.00 - 12.30 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr 
Dienstag: 9.00 - 12.30 Uhr und 14.00 - 15.30 Uhr 
Mittwoch: 9.00 - 12.30 Uhr zu erreichen.

Schiedsfrau/ Schiedsmänner
Das Stadtgebiet Meckenheim ist in 
drei Schiedsamtsbezirke unterteilt:
Bezirk 1 (Meckenheim): Hans-Günther Botzem, � 21 67
Bezirk 2 (Altendorf, Ersdorf): Walter Wette, � 15 425
Bezirk 3 (Lüftelberg und Merl): Karola Steves, � 68 99
Tel. Sprechstunde montags bis freitags: 18.00 - 21.00 Uhr

Sitzung des Rates der Stadt Meckenheim
Am Mittwoch, 26.08.2009, fin-

det um 19.00 Uhr eine Sitzung
des Rates der Stadt Mecken-
heim im Verwaltungsgebäude
Im Ruhrfeld 16, 53340 Mecken-
heim, Sitzungssaal S 1, statt.
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
1. Bestellung einer 
Schriftführerin
2. Einwohnerfragestunde
3. Einwendungen gegen die 
Sitzungsniederschrift 
vom 17.06.2009
4. Anerkennung der 
Tagesordnung
5. Grundwassermonitoring
2009 im Stadtgebiet Mecken-
heim - Vorstellung der Ergeb-
nisse des vom Rhein-Sieg-Kreis
beauftragten Gutachtens durch
den Gutachter Ingenieurteam
Dr. Hemling & Gräfe GmbH,
Köln, Herrn Dr. Hemling
6. Bericht des Bürgermeisters

über die Erreichung der NKF-
Ziele 2009
7. Verschmelzung der Entwick-
lungsgesellschaft Mecken-
heim-Merl mbH auf die Me-
ckenheimer Wohnungsbauge-
sellschaft mbH
8. Ausschussempfehlungen
8.1. Änderung der Betriebssat-
zung für die Stadtwerke der
Stadt Meckenheim vom
28.02.1994 in der Fassung der
4. Änderungssatzung 
vom 20.08.2008
8.2. Änderung der Badeord-
nung
8.3. Zweite Erweiterung des
Waldfriedhofes in Meckenheim
9. Anträge
10. Anfragen
10.1.1. Haushaltslage (SPD-
Fraktion vom 05.08.2009)
10.1.2. Warme Mahlzeiten 
für Kinder (SPD-Fraktion 
vom 05.08.2009)

10.2. Mündliche Anfragen
11. Mitteilungen
11.1. Ersatz-Neubau einer 
110-/380-kv-Hochspannungs-
freileitung über das Gebiet der
Stadt Meckenheim -Sachstand-
Nicht öffentliche Sitzung
1. Einwendungen gegen die 
Sitzungsniederschrift 
vom 17.06.2009
2. Anerkennung der 
Tagesordnung
3. Ausschussempfehlungen
3.1. Vertrag zur Übertragung
der Nutzung eines Sportler-
heims
3.2. Stellvertretung für den
Schiedsamtsbezirk I
3.3. Verkauf eines städtischen
Grundstücks Gemarkung
Meckenheim, Flur 9, Flurstück
4858, Danziger Straße
3.4. Verkauf eines städtischen
Grundstückes Gemarkung Me-
ckenheim, Flur 2, Flurstücke

149, 150, 151, 
Wormersdorfer Straße
4. Anträge
5. Anfragen
5.1. Mündliche Anfragen
6. Mitteilungen

Zum öffentlichen Teil der Sit-
zung sind alle Einwohnerinnen
und Einwohner herzlich einge-
laden.

Besuchen 
Sie uns 
im Internet:
www.meckenheim.de
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verantwortlich: Bürgermeister der Stadt Meckenheim, Ansprechpartnerin: Marion Lübbehüsen, Bereich Öffentlichkeit, � 917-297, marion.luebbehuesen@meckenheim.de

verantwortlich: Bürgermeister der Stadt Meckenheim, Ansprechpartnerin: Marion Lübbehüsen, Bereich Öffentlichkeit, � 917-297, marion.luebbehuesen@meckenheim.de

Am Montag, 31. August 2009,
10 Uhr soll im Amtsgericht
Rheinbach, Schweigelstr. 30, 
1. Stockwerk Saal 205 öffentlich
meistbietend versteigert wer-
den: Ein freistehendes, teilun-
terkellertes Einfamilienhaus 
mit Garage und ausgebautem

Dachgeschoss, Brahmstr. 53,
53340 Meckenheim, Baujahr
1982, Wohnfläche ca. 120 m2,
Nachtspeicherheizung, Unter-
haltungsstau. Bezeichnung ge-
mäß Grundbuch von Mecken-
heim Blatt 4538: lfd. Nr. 3, Ge-
markung Meckenheim, Flur 9,

Flurstück 4154, GF, Wohnen:
Brahmsstr. 53, groß 278 m2.
Wert nach § 74 a ZVG: 180.000
Euro. Das Gutachten kann zu
den üblichen Geschäftsstunden
eingesehen werden (�0 22 26/
801-103 u. 104).

(011 K 043/08 
Amtsgericht Rheinbach

www.zvg-portal.de)

Zwangsversteigerung

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung
1. Haushaltssatzung der
Stadt Meckenheim für das
Haushaltsjahr 2009

Auf Grund der §§ 78 ff. der Ge-
meindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom
14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666),
zuletzt geändert durch Gesetz
vom 24. Juni 2008, in Kraft ge-
treten am 16. Juli 2008 (GV
NRW S. 515), hat der Rat der
Stadt Meckenheim mit Be-
schluss vom 17. Juni 2009 fol-
gende Haushaltssatzung erlas-
sen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das
Haushaltsjahr 2009, der die für
die Erfüllung der Aufgaben der
Stadt voraussichtlich anfallen-
den Erträge und entstehenden
Aufwendungen sowie einge-
henden Einzahlungen und zu
leistenden Auszahlungen und
notwendigen Verpflichtungser-
mächtigungen enthält, wird 

im Ergebnisplan mit 
Gesamtbetrag der Erträge auf 
46.853.846 EUR

Gesamtbetrag der Aufwendun-
gen auf 51.568.146 EUR

im Finanzplan mit
Gesamtbetrag der Einzahlun-
gen aus laufender Verwaltung-
stätigkeit auf 41.554.099 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlun-
gen aus laufender Verwaltung-
stätigkeit auf 47.944.856 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlun-
gen aus der Investitionstätigkeit
und der Finanzierungstätigkeit
auf 4.543.655 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlun-
gen aus der Investitionstätigkeit
und der Finanzierungstätigkeit
auf 8.028.990 EUR

festgesetzt.

§ 2
Kredite für Investitionen wer-
den für das Haushaltsjahr 2009
nicht veranschlagt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der Ver-

pflichtungsermächtigungen,
der zur Leistung von Investiti-
onsauszahlungen in künftigen
Jahren erforderlich ist, wird auf
625.000 EUR festgesetzt.

§ 4
Die Verringerung der Aus-
gleichsrücklagezum Ausgleich
des Ergebnisplans wird auf
4.714.300 EUR festgesetzt.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kredite,
die zur Liquiditätssicherung in
Anspruch genommen werden
dürfen, wird auf  8.000.000  EUR 
festgesetzt.

§ 6*)
Die Steuersätze für die Ge-
meindesteuern werden für das
Haushaltsjahr 2009 wie folgt
festgesetzt:

1. Grundsteuer
1.1 für die land- und forstwirt-
schaftlichen Betriebe (Grund-
steuer A) auf 250   v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grund-
steuer B) auf 381   v. H.

2. Gewerbesteuerauf 430   v. H.

*) Die Angabe der Steuersätze
hat nur deklaratorische Bedeu-
tung, da der Rat der Stadt eine
Hebesatzung erlassen hat

§ 7
Haushaltssicherungskonzept
entfällt

§ 8
Über die Leistung unabweis-
barer überplanmäßiger und
außerplanmäßiger Aufwen-
dungen und Auszahlungen im
Sinne des § 83 Abs. 1 GO NRW
entscheidet im Einzelfall bis zu
einer Höhe von 20.000 EUR
oder 2,5% aller Aufwendun-
gen/Auszahlungen innerhalb ei-
nes Budgets der Kämmerer.

Weiterhin entscheidet der Käm-
merer im Einzelfall über über-
und außerplanmäßige Ver-
pflichtungsermächtigungen bis
zu einer Höhe von 20.000 EUR.

Ist der Kämmerer verhindert,
entscheidet der Bürgermeister.
Über- und außerplanmäßige
Aufwendungen und Auszah-
lungen von mehr als 20.000
EUR innerhalb eines Geschäfts-
oder Servicebereichbudgets
gelten als "erheblich" im Sin-
ne des § 83 Abs. 2 GO NRW und
bedürfen der vorherigen Zu-
stimmung des Rates.

§ 9
Investive Maßnahmen dürfen
erst dann begonnen werden,
wenn die eingeplanten Zuwei-
sungen bewilligt sind bzw. ein
vorzeitiger Baubeginn geneh-
migt ist und die Eigenmittel
dafür zur Verfügung stehen.

§ 10
Der Kämmerer wird ermächtigt,
1. Kredite im Rahmen der Fest-
setzung in der Haushaltssat-
zung neu aufzunehmen
2. die Umschuldung von Kre-
diten abzuwickeln
Der Finanzausschuss ist nach-
träglich zu unterrichten.

§ 11
Soweit im Stellenplan der Ver-
merk "künftig wegfallend" (kw)
angebracht ist, dürfen freiwer-
dende Stellen dieser Besol-
dungsgruppe nicht mehr be-
setzt werden.

Soweit im Stellenplan der Ver-
merk "künftig umzuwandeln"
(ku) angebracht ist, sind frei-
werdende Stellen dieser Besol-
dungsgruppe in Stellen niedri-
ger Besoldungsgruppen bzw.

Stellen dieser Entgeltgruppe in
Stellen niedriger Entgeltgrup-
pen umzuwandeln.

2.  Bekanntmachung der 
Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssat-
zung für das Haushaltsjahr 2009
wird hiermit öffentlich bekannt
gemacht.

Die Haushaltssatzung mit ihren
Anlagen ist gemäß § 80 Abs. 5
GO NRW dem Landrat des
Rhein-Sieg-Kreises als untere
staatliche Verwaltungsbehörde
in Siegburg mit Schreiben vom
01.07.2009 angezeigt worden.
Die Haushaltssatzung mit ihren
Anlagen wird bis zum Ende der
Auslegung des Jahresabschlus-
ses gemäß § 96 Abs. 2 GO NRW
zur Einsichtnahme während der
Öffnungszeiten montags von
7.30 bis 12.30 Uhr und von
14.00 bis 18.00 Uhr und diens-
tags bis freitags von 7.30 bis
12.30 Uhr im Verwaltungsge-
bäude Reginahof in Mecken-
heim, Bahnhofstr. 25, Zimmer
1.05, verfügbar gehalten.

Hinweis

Es wird darauf hingewiesen,
dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formschriften der
Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen (GO NW)
beim Zustandekommen dieser
Satzung nach Ablauf eines Jah-
res seit dieser Bekanntmachung
nicht mehr geltend gemacht
werden kann, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Ge-
nehmigung oder Anzeige fehlt

b) diese Satzung ist nicht ord-
nungsgemäß öffentlich bekannt
gemacht worden

c) der Bürgermeister hat den
Ratsbeschluss vorher bean-
standet oder

d) der Form- oder Verfahrens-
mangel ist gegenüber der Ge-
meinde vorher gerügt und dabei
die verletzte Rechtsvorschrift
und die Tatsache bezeichnet
worden, die den Mangel ergibt.

Meckenheim, den 13.08. 2009
Bert Spilles, Bürgermeister

Wahlbekanntmachung
Am 30. August 2009 finden

in Nordrhein-Westfalen die
Kommunalwahlen statt. Die
Wahlen dauern von 08.00 bis
18.00 Uhr.

Die Stadt Meckenheim ist in 19
allgemeine Stimmbezirke, die
den Wahlbezirken entsprechen,
eingeteilt (siehe besondere Auf-
stellung). In den Wahlbenach-
richtigungen, die den Wahlbe-
rechtigten bis zum 09.08.2009
übersandt wurden, sind der je-
weilige Stimmbezirk und der
betreffende Wahlraum angege-
ben, in dem der Wahlberech-
tigte wählen kann. Für die Wahl
der Vertretung des Rhein-Sieg-
Kreises ist die Stadt Mecken-
heim in zwei Wahlbezirke un-
terteilt. Wahlbezirk 2 (Mecken-
heim I) umfasst die Stimmbe-
zirke 010 bis 090. Der Wahlbe-
zirk 3 (Meckenheim II/Teil
Wachtberg) umfasst die Stimm-
bezirke 100 bis 190.

Die vier Briefwahlvorstände
treten zur Ermittlung der Brief-
wahlergebnisse um 14.30 Uhr
im Verwaltungsgebäude "Be-
reich Kinder, Jugend und So-
ziales", Im Ruhrfeld 16, 53340

Meckenheim, zusammen.

Jeder Wahlberechtigte kann
grundsätzlich nur in dem Wahl-
raum des Wahlbezirks wählen,
in dessen Wählerverzeichnis er
eingetragen ist. Die Wähler ha-
ben zur Wahl die Wahlbenach-
richtigungskarte und einen gül-
tigen Personal- oder Identifika-
tionsausweis mitzubringen. 

Gewählt wird mit amtlichen
Stimmzetteln, die im Wahlraum
bereit gehalten werden. Die
Stimmzettel müssen vom
Wähler in einer der im Wahl-
raum aufgestellten Wahlzellen
gekennzeichnet und so zusam-
mengefaltet werden, dass nicht
erkannt werden kann, wie er ge-
wählt hat.

Der Wähler hat für die
Ê Stadtratswahl sowie
Ê Landrats- und Kreistags-

wahl
jeweils eine Stimme. Durch

Ankreuzen oder auf andere Wei-
se ist kenntlich zu machen, wel-
chem Bewerber die Stimme gel-
ten soll.

Auf dem jeweiligen, farblich
unterschiedlichen Stimmzettel

kann nur ein Bewerber für 
z den Stadtrat (rosé),
z das Amt des Landrates (alt-

weiß)  sowie
z den Kreistag (hellblau)
gekennzeichnet werden.

Die Wahlhandlung sowie die
im Anschluss daran erfolgende
Ermittlung der Wahlergebnis-
se sind öffentlich. Jedermann
hat Zutritt, soweit dies ohne Be-
einträchtigung des Wahlge-
schäftes möglich ist.

Wähler, die einen Wahlschein
haben, können an der Wahl in
dem Wahlbezirk, für den der
Wahlschein ausgestellt ist,
durch
Ê Stimmabgabe in einem be-

liebigen Stimmbezirk dieses
Wahlbezirks oder
Ê Briefwahl

teilnehmen.

Wer durch Briefwahl wählen
möchte, muss sich beim Wahl-
büro der Stadt Meckenheim,
Bahnhofstr. 25, 1. Etage Zi.
1.13/1.14, die Briefwahlunter-
lagen beschaffen. Der (rote)
Wahlbrief mit den Stimmzetteln

(im verschlossenen, blauen
Wahlumschlag) und dem un-
terschriebenen Wahlschein ist
so rechtzeitig an die Stadt Me-
ckenheim zu übersenden, dass
er dort spätestens am Wahl-
sonntag bis 16.00 Uhr vorliegt.
Der Wahlbrief kann auch un-
mittelbar an der auf dem Wahl-
briefumschlag angegebenen
Stelle abgegeben werden.

Jeder Wahlberechtigte kann
sein Wahlrecht nur einmal und
persönlich ausüben (§ 25 Kom-
munalwahlgesetz). Wer unbe-
fugt wählt oder sonst ein un-
richtiges Ergebnis einer Wahl
herbeiführt oder das Ergebnis
verfälscht, kann mit Freiheits-
strafe bis zu 5 Jahren oder mit
Geldstrafe bestraft werden. Be-
reits der Versuch ist strafbar (§
107a Abs. 1 und 3 des Strafge-
setzbuches).

Meckenheim, 
den 14.08.2009

Stadt Meckenheim
Der Bürgermeister 

Bert Spilles

Lage der Wahllokale
am Sonntag, 30. August 2009

Stimmbezirk Wahllokal

010 Kath. Grundschule Meckenheim
Kirchplatz 3, Raum 1.2

020 Kath. Grundschule Meckenheim
Kirchplatz 3, Raum 1.10

030 Verwaltungsgebäude
Im Ruhrfeld 16, Sitzungssaal S 2

040 Verwaltungsgebäude
Im Ruhrfeld 16, Sitzungssaal S 3

050 Kath. Grundschule Meckenheim
Kirchplatz, Raum 1.3

060 Kath. Grundschule Meckenheim
Kirchplatz, Raum 1.5

070 Verwaltungsgebäude Reginahof 
Bahnhofstraße 25, Eingang A, 
Bürgerservicezentrum

080 Theodor-Heuss-Realschule,
Königsberger Straße 30, Raum 2.01

090 Theodor-Heuss-Realschule,
Königsberger Straße 30, Raum 2.02

100 Theodor-Heuss-Realschule,
Königsberger Straße 30, Raum 2.03

110 Theodor-Heuss-Realschule
Königsberger Straße 30, Aula

120 Theodor-Heuss-Realschule
Königsberger Straße 30, Raum 2.14

130 Kath. Grundschule Merl
Godesberger Straße 51, Foyer

140 Gemeinschaftsgrundschule Merl
Zypressenweg 2, Lehrerzimmer

150 Gemeinschaftsgrundschule Merl
Zypressenweg 2, Aula

160 Gemeinschaftsgrundschule Merl
Zypressenweg 2, Aula 

170 Kath. Grundschule Altendorf
Kirchstraße 26, Klasse 1

180 Kath. Grundschule Altendorf
Kirchstraße 26, 1. Klasse rechts

190 Gemeinschaftshaus Lüftelberg
Petrusstraße 28
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